
Am Gericht

Eine Lektion für die 
Staatsanwaltschaft
Zwei Männer haben einer älteren Frau für viel Geld ein Bett 
und Malerarbeiten angedreht. Dafür werden sie per StraWefehl 
wegen cuohers sohuldig gesprAohen. «ber wie viel ist dieser 
U»rteilsvArsohlag? vAr Gerioht wertE
Von Daria Wild, 15.02.2023

Seit der öinführung der eidgenzssisohen StrafprA2essArdnung 01kk erledigt 
die Staatsanwaltsoha– pramtisoh alle Stra:älle per StraWefehl 8 Teistens 
Ahne die Besohuldigten auoh nur ein Mal gesehen 2u haben, Denn geht es 
uT Freiheitsstrafen bis seohs MAnate Gefängnis Ader uT Geldstrafen bis 
k-1 Nagessät2eP Tuss die Staatsanwaltsoha– die Besohuldigten nioht 2win3
gend einvernehTen.

öine  Studie  der  »niversität  Zürioh  hat das  StraWefehlsverfahren 
stiohprAbenartig untersuoht, 7ur in - IrA2ent der Fälle Taoht die Staats3
anwaltsoha– eine öinvernahTeP bevAr sie den StraWefehl erlässt. «uoh 
deshalb ist das 2ehntägige öinspraohereoht vAn 2entraler Bedeutung.

Die gleiohe Studie hat 2udeT untersuohtP was naoh einer öinspraohe pas3
siert. Das örgebnis, Mehr als Vj IrA2ent der öinspraohen werden vAn 
den Besohuldigten 2urüomge2Agen. On fast eineT (iertel der Fälle hält die 
Staatsanwaltsoha– aT StraWefehl festP in eineT Fün–el der Fälle erlässt 
sie einen neuen. Sehr selten erhebt sie «nmlage an eineT erstinstan2liohen 
Gerioht.

»ndP besAnders prAbleTatisoh, Gut )edes 2ehnte (erfahren stellt die Staats3
anwaltsoha– naoh einer öinspraohe sang3 und mlanglAs ein. K:enbar er3
aohtet sie in diesen Fällen ihren früheren Sohuldspruoh plzt2lioh als derart 
wenig über2eugendP dass sie die «ngelegenheit beendet 9verTutliohP weil 
sie sie gar nie untersuoht hatP sAndern sioh lediglioh auf die IAli2eiamten 
stüt2tJ.

cas hingegen passiertP wenn sioh die Staatsanwaltsoha– anders entsohei3
det und den Fall naoh einer öinspraohe vAr Gerioht bringt 8 darüber gibt es 
meine »ntersuohungen. ös ist nioht bemanntP wie A– und waruT es 2u Frei3
sprüohen und wie A– 2u (erurteilungen mATTt. 5lar ist, ManohTal lAhnt 
sioh eine öinspraohe für die Besohuldigten. »nd TanohTal halt nioht.
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Ort: Be2irmsgerioht «arau
Zeit: k6. yanuar 010VP 6 »hr
Fall-Nr.: SN.010k.q-Hk
Thema: Mehrfaoher cuoherP öinspraohe gegen StraWefehl

ös Tüsste dAoh aufge2eigt werdenP sagt Strafverteidiger «ndreas Miesoher 
in seineT IlädA4er eindringliohP waruT Tan die Frau «über s Näscht abgs-
chrisse het».

Der Berner Mundartausdruom uTsohreibtP weswegen 2wei Männer an ei3
neT malten yanuarTArgen vAr deT «argauer Be2irmsgerioht stehen, Malim 
SAleomi und Narim 5rasniàiP die in cirmliohmeit anders heissenP sAllen Frau 
’uberP die ebenfalls anders heisstP übers Khr gehauen habenP indeT sie ihr 
iT De2eTber 0101 ein Bett und iT yuli 010k Malerarbeiten 2u überrissenen 
Ireisen vermau–en.

Das sei Tehrfaoher cuoherP entsohied die Staatsanwaltsoha– und ver3
sohiomte aT H. SepteTber 0100 )e einen StraWefehl an die beiden Männer.

Gegen SAleomiP ÜV yahre altP verhängte sie eine bedingte Geldstrafe vAn j13
 Nagessät2en L kÜ1 Franmen. Gegen den 2ehn yahre )üngeren 5rasniài eine 
unbedingte Geldstrafe vAn 61 Nagessät2en L kq1 Franmen. Das Taoht Tit 
Gebühren etwas über VV11 iT ersten be2iehungsweise über kÜRq11 Franmen 
iT 2weiten StraWefehl. Beide Männer erhAben öinspraohe.

Der StraWefehl Tutierte 2ur «nmlagesohri–.

cürde das Gerioht der Staatsanwaltsoha– fAlgenP hätte ein Sohuldspruoh 
besAnders für 5rasniài weitreiohende 5Anseàuen2en. Der VV3yährigeP das 
geht aus deT StraWefehl hervArP war auf Bewährung. ör war iT 5antAn 
7euenburg wegen eines (erTzgensdelimts per StraWefehl 2u einer beding3
ten GeldstrafeP bei einer IrAbe2eit vAn 2wei yahrenP verurteilt wArden.

5rasniài hätte siohP würde er nun sohuldig gesprAohenP alsA nioht bewährt. 
ör Tüsste die kÜRq11 Franmen be2ahlen Ader ins Gefängnis. »nd seine IrA3
be2eit würde uT ein yahr verlängert. ös geht für ihn uT einiges.

Ein sauteures Bett
NrAt2deT ist das StrafTass 2u tiefP als dass die Staatsanwaltsoha– die Män3
ner 2wingend hätte einvernehTen Tüssen. Sie stüt2te sioh iT vArliegenden 
Fall lediglioh auf die öinvernahTe der Gesohädigten 9Frau ’uberJ duroh die 
IAli2eiP auf pAli2eiliohe FAtAs der Malerarbeiten sAwie auf den 5aufvertrag 
für das Bett.

Daraus sohTiedete die Staatsanwaltsoha– 2wei identisohe StraWefehle, OT 
De2eTber 0101 seien SAleomi und 5rasniài bei der jH3)ährigen Frau ’uber 
Uersohienen?P hätten vArgegebenP ihre Matrat2e mAntrAllieren 2u wAllenP uT 
ihr dann Tit2uteilenP dass ihre Matrat2e nioht Tehr in Krdnung sei und 
ausgetausoht werden Tüsse. Die SeniArin untersohrieb einen 5aufvertrag 
für ein mATplett neues Bett Tit Zubehzr. 5Astenpunmt, k6R011 Franmen.

öin halbes yahr später seien die 2wei Männer erneut bei Frau ’uber er3
sohienen und hätten ihr angebAtenP Malerarbeiten iT (ArrauT ihres ’au3
ses aus2uführen. ’uber habe den beiden den «u–rag erteiltP Ahne einen 
Ireis 2u vereinbaren. Die Männer hätten 2unäohst -111 FranmenP dann 
Uin Tehreren Nranohen iTTer wieder Zahlungen? gefArdert. Sohliesslioh 
habe die Frau den Cberbliom verlAren und insgesaTt V1R111 Franmen für 
die Malerarbeiten be2ahlt.
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Der Staatsanwalt wir– den Männern vArP die Frau überfArdert und ihre U»3
nerfahrenheit und Sohwäohe iT »rteilsverTzgen? ausgenüt2t 2u haben. 
èet2tlioh hätten die beiden sioh uT Ü6R011 Franmen bereiohert.

Mit anderen cArten, Frau ’uber über s Näscht abgschrisse.

Mehr als das gibt der 2ur «nmlagesohri– Tutierte StraWefehl nioht preis. 
»nd Tehr geben auoh die Besohuldigten nioht preis. StAisoh sit2en sie auf 
ihren StühlenP SAleomi in weisser Fleeoe)aomeP 5rasniài in dunmleT MantelP 
beide in yeans und tadellAs sauberen Sohuhen. Sie ver2iohten auf eine «us3
sageP sAwAhl 2uT Fall als auoh 2u ihrer IersAn.

»nd weder die Gesohädigte ’uber nAoh die Staatsanwaltsoha– sind aT 
IrA2ess anwesend.

Eine richterliche Lektion
(ielleioht auoh deshalb hat Geriohtspräsident éetA èeiser die (erhandlung 
auf gerade Tal drei Stunden angeset2t 8 und sie wird sAgar nAoh weni3
ger Zeit in «nspruoh nehTen. Die öQ2ien2 passt 2uT margen Geriohts3
saal, sohwar2e NisoheP sohwar2e StühleP dunmelgrauer SpannteppiohP weis3
se cände und weisse (ArhängeP da2u )eden cinmel perfemt ausleuohtende 
DeomenlaTpen. öin ausdruomslAserP Tan mznnte auoh sagen, gan2 auf das 
Gesohehen redu2ierter éauT.

Dass in diesen vier cänden durohaus etwas passiertP liegt an éiohter èeiser 
und den beiden «nwälten. SAwAhl MiesoherP der (erteidiger vAn SAleomiP 
als auoh Fabian BrunnerP 5rasniàis éeohtsbeistandP fArdern 2u Beginn der 
(erhandlung energisohP die pAli2eiliohe öinvernahTe vAn Frau ’uber aus 
den «mten 2u weisen. ös seiP arguTentieren beideP das éeoht auf NeilnahTe 
und 5AnfrAntatiAn verlet2t wArden.

Man sprioht in dieseT ZusaTTenhang vAn Iarteiz:entliohmeit. «rtimel3
 kÜj der StrafprA2essArdnung hält festP dass die Iarteien das éeoht habenP 
bei öinvernahTen dabei 2u sein. Das gilt sAwAhl für öinvernahTen duroh 
die Staatsanwaltsoha– als auoh für sAloheP die die Staatsanwaltsoha– an die 
IAli2ei delegiert.

Geriohtspräsident èeiserP der uT einen gewissen »nterhaltungswert eben3
sA beTüht soheint wie uT öQ2ien2P lehnt den «ntrag naoh einer mur2en 
Iause ab. ör habe diese éüge erwartetP aber UTan Tuss nioht wahnsinnig 
lange yus studiert haben?P uT den »ntersohied 2wisohen verwertbar und 
aus den «mten weisen 2u sehen. SA ein «ntrag würde in eineT (Arverfahren 
Sinn ergebenP wenn die öinvernahTeprAtAmAlle dann tatsäohlioh vAr der 
(erhandlung aus den «mten entferntP in ein xAuvert gesteomt und 2ugemlebt 
würden.

Die Frage sei hierP Ab er die öinvernahTe vAn Frau ’uber für das »rteil ver3
wende, UGelesen habe ioh sie sAwiesA sohAn.?

(An dieser mur2en èemtiAn unbeirrtP set2t Miesoher in seineT IlädA4er die 
5ritim an der Staatsanwaltsoha– fArt und 2erp üomt Stüom für Stüom den 
mnapp vierseitigen StraWefehl gegen seinen 5lienten. ös würden etliohe 
5riterien für eine genügende «nmlage fehlenP sagt Miesoher. Frau ’uber 
habe selber 2u IrAtAmAll gegebenP bereits vAr sieben bis aoht yahren ein Bett 
gemau– 2u habenP das sie als teuer eTpfunden habe. USie beginnt alsA nioht 
bei null.?
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OT StraWefehl werde auoh nioht mlarP wie ’uber 5Antamt 2u den Männern 
aufgenATTen habeP fährt Miesoher fArt. UDas ist eine èüome.?

Der Kaufvertrag ist die Pièce de Résistance
On  dieseT  MATent  niomt  5rasniàiP  eigentlioh  Brunners  5lientP  aber 
sohliesslioh plädieren die «nwälte gegen identisohe StraWefehle. ös ist die 
ein2ige vAn den Besuoherbänmen aus ermennbare éegung eines der Be3
sohuldigten. Das Sohiomsal der beiden Männer bleibt bis auf ein paar biA3
gra sohe öomdaten aus deT StraWefehl unbemannt.

(erTermt ist hingegen die Betten rTaP in deren «u–rag die beiden Männer 
TutTasslioh unterwegs waren. Sie wurde iT Februar 0101 ins ’andels3
register eingetragen und ist seit yuni 0100 in èiàuidatiAn. «uf der cebsite 
wirbt die FirTa für UhAohmarätigen? Sohlaf und spart ansAnsten Tit OnfAr3
TatiAnen. «usser NelefAnnuTTer und Mailadresse verrät sie niohts.

DAoh Frau ’uber hatte einen 5aufvertrag für das BettP und der ist amten3
mundig. UIi oe de é sistanoe? nennt Miesoher das Iapier. »nd benennt 
weitere èüomen iT StraWefehl. ös nde sioh mein ’inweis daraufP wiesA 
Ireis und èeistung in eineT Missverhältnis stünden. öiner der IAli2isten 
habe sAgar selbst 2u IrAtAmAll gegebenP er mznne nioht beurteilenP wie teuer 
sA ein Bett sei. «uoh über die MalerarbeitenP die die beiden Männer für Frau 
’uber erledigtenP wisse Tan niohts. Uös gibt meine ZahlungenP uittungenP 
niohts in den «mten?P sagt Miesoher.

’uber habe selber gesagtP sie habe den Cberbliom verlAren. Das mznne gut 
seinP unmlar bleibe aberP waruT das 2u eineT straWaren (erhalten führen 
sAllte. Die «nmlage begründe den Betrag vAn mnapp q1R111 Franmen Delimt3
suTTe nioht. »nd die FAtAs der Malerarbeiten würden meine Mängel 2ei3
genP die nioht Tit einer 7aohbesserung behAben werden mznnten.

èet2tliohP arguTentiert MiesoherP mläre der StraWefehl niohtP Ab es seitens 
der SeniArin »nerfahrenheit und «bhängigmeit gegeben habe. UDas wäre 
die Basis für eine (erurteilung.?

Fabian BrunnerP (erteidiger des vArbestra–en 5rasniàiP spart ebenfalls 
nioht Tit 5ritim an der «rbeit des Staatsanwalts, UMit meineT cArt wird 
uTsohriebenP was passiert sein sAll.? celohe (Argänge und weloher Saoh3
verhalt den Stra–atbestand erfüllen würdenP sei unmlar. 7ioht Tal der ge3
naue Nat2eitpunmt sei erwähnt. Zwar werde vAn der »nerfahrenheit und 
Sohwäohe Frau ’ubers geredetP aber Ahne dar2ulegenP wie diese ausgenüt2t 
wArden seien.

Brunner weist darüber hinaus darauf hinP dass die beiden Männer wATzg3
lioh auoh eine andere éAlle gehabt haben mznntenP vAn einer Mittätersoha– 
werde aber nioht gesprAohen.

Das Fa2it des (erteidigers, U’ätte Tan geTaohtP wie Tan das hätte Taohen 
TüssenP wären wir heute nioht hier.?

Nicht schuldig und doch selber schuld
Geriohtspräsident èeiser brauoht nioht langeP uT den Fall Tit der Geriohts3
sohreiberin 2u bespreohen. Dafür niTTt er sioh Zeit für die Tündliohe 
»rteilsvermündung 8 und wäre die Staatsanwaltsoha– anwesendP gälte die 
nun anstehende èemtiAn ihr.
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ös sei Uäusserst mlar?P erz:net èeiser die »rteilsvermündungP dass die öin3
vernahTe vAn Frau ’uber nioht 2ulasten der Besohuldigten verwertet wer3
den mznneP sAnst hätte sie parteiz:entlioh sein Tüssen.

Die Staatsanwaltsoha– habe sioh entsohiedenP nioht weiter 2u untersuohen. 
öin (ersäuTnis, USie hätte das Tehr an die ’and nehTen Tüssen.? ös blei3
ben alsA, die FAtAs der Malerarbeiten und der (ertrag fürs Bett. UDas ist das 
öin2igeP was wir haben?P sagt èeiser. Man wisse niohtP wie viel tatsäohlioh 
be2ahlt wArden sei. Dabei wäre auoh eine Bar2ahlung relativ einfaoh naoh3
2uweisen gewesen. Bei cuoher Tüsse eine Zwangslage ausgenüt2t werdenP 
eine «bhängigmeitP »nerfahrenheit Ader Sohwäohe. Das sei hier nioht der 
Fall.

Dann hAlt èeiser 2u eineT mleinen ö murs ausP in deT Tan ihn fast 2u ver3
lieren glaubt, Man mznne grundsät2lioh für gelieferte Güter den Ireis ver3
langenP den Tan wAlle. Uöin Smimleid in Gstaad mAstet kq3Tal Tehr als ein 
Smimleid iT Onternet?P sagt èeiser. »nd ein èaoAste3IAlAshirt Tehr als eins 
vAn xAAp FairtradeP AbwAhl es gleioh ausseheP Uabgesehen vAT 5rAmAdil?. 
On «arau 2ahle Tan 0q éappen prA 5ilAwattstunde StrATP beiT öcZ in Zü3
rioh kq éappen 8 und hier mznne Tan sAgar vAn einer Zwangslage spreohenP 
aber auoh das bedeute niohtP dass es cuoher sei.

Dann mehrt der öin2elriohter in einer steilen 5urve 2urüom 2uT Fall, Man 
mznne nioht einfaoh sagenP sohleohte Malerarbeiten Ader ein teures Bett 
seien cuoher. UBei cuoher brauoht es etwas Tehr «ufwände seitens der 
StrafverfAlgungsbehzrden.?

Mit anderen cArten, ’ier hat )eTand seine ’ausaufgaben nioht geTaoht.

NrAt2deTP sagt der éiohterP und dieses Mal gelten seine cArte den Besohul3
digtenP mznne er naohvAll2iehenP dass UTit sAloheT Gesohä–sgebaren? ein 
Strafverfahren eingeleitet werde. Dass sie hier sässenP hätten sie vAr alleT 
sioh selber 2u2usohreiben.

Das Gerioht sprioht die beiden vAT (Arwurf des cuohers frei. Die bei3
den mznnen aufatTenP 2uTindest vArerst, Das »rteil ist nAoh nioht reohts3
mrä–igP die Staatsanwaltsoha– mznnte es weiter2iehen.

Illustration: Till Lauer
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